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Regeste

Regeste Art. 4 BV; Pflicht zur Leistung von Beiträgen an den Bau und Unterhalt einer
Strasse. Es ist nicht willkürlich, Eigentümer von sachenrechtlich verselbständigten Bauten
und Anlagen als beitragspflichtige Grundeigentümer im Sinne von Art. 121 EGzZGB des
Kantons Obwalden zu behandeln.

Regeste Art. 4 Cst.; obligation de payer des contributions pour la construction et l'entretien
d'une route. Il n'est pas arbitraire de considérer que les propriétaires de constructions et
installations érigées en droits distincts sont astreints à payer des contributions au sens de
l'art. 121 LA.CC du canton d'Obwald.

Regesto Art. 4 Cost; obbligo di pagare un contributo per la costruzione e la manutenzione di
una strada. Non è arbitrario considerare quali proprietaria fondiari tenuti a pagare contributi,
ai sensi dell'art. 121 della legge d'applicazione del codice civile del cantone di Obwalden, i
proprietari di costruzioni ed installazioni costituiti come diritti reali distinti.

Erwägungen

E. 2
Die Beschwerdeführerin wirft dem Verwaltungsgericht willkürliche Auslegung von Art.
120 f. EGzZGB vor. Art. 121 EGzZGB spreche nur von beitragspflichtigen Grundstücken.
Dass neben Grundstücken auch sachenrechtlich verselbständigte Bauten und Anlagen,
insbesondere Leitungen, an öffentliche Werke beitragspflichtig erklärt würden, entspreche
nicht dem Wortlaut dieser Bestimmung. Diese Rüge ist nicht stichhaltig. Wohl ist in den
Art. 114 und 121 EGzZGB nur von den beteiligten Grundeigentümern die Rede. Zu diesen
gehört aber gerade die Beschwerdeführerin. Das Eigentum an Leitungen für Wasser, Gas,
elektrische Kraft und dergleichen, die sich ausserhalb des Grundstückes befinden, dem sie
dienen, wird in Art. 676 ZGB wie folgt geregelt: wo es nicht anders geordnet ist, gelten
diese Leitungen als Zugehör des Werkes, von dem sie ausgehen, und als Eigentum des
Werkeigentümers. Als Eigentümerin des Elektrizitätswerkes, von dem die
Hochspannungsfreileitung ausgeht, ist die Beschwerdeführerin Grundeigentümerin. Und
weil die Leitung über das Gebiet führt, das von der Flurgenossenschaft Weganlage
Grossmatt-Rengg erfasst wird, hat sie auch im Sinne von Art. 121 Abs. 2 EGzZGB als
beteiligte Grundeigentümerin zu gelten. Auf diese Rechtslage stützt sich die
Rechtsprechung, wonach neben Eigentümern von Grundstücken auch solche von
sachenrechtlich verselbständigten Bauten und Anlagen, insbesondere Leitungen, an
öffentliche Werke beitragspflichtig erklärt werden können, falls ihr Interesse daran bejaht
wird ( BGE 48 I 450 f.). Von einer willkürlichen Auslegung von Art. 121 EGzZGB durch
das Verwaltungsgericht kann daher nicht die Rede sein.
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